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RS OGH 1977/3/3 13Os24/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1977

Norm

StPO §118 Abs1

StPO §258 Abs2

Rechtssatz

Welche Schlüsse aus den vorliegenden Beweisergebnissen gezogen werden können, hat allein das Gericht zu

entscheiden; es darf diese Entscheidung nicht einfach einem Kriminalistiksachverständigen überlassen.

Entscheidungstexte

13 Os 24/77
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